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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  für  den  weiterbildenden  Masterstudiengang
 Editionswissenschaft  des  Fachbereichs  Philosophie

 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität
 Berlin  für  das  Wintersemester  2007/08

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  sowie  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  23.  Mai  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  10  a  BerlHZG  für  den  weiterbildenden  Master-
 studiengang  Editionswissenschaft  für  das  Wintersemes-
 ter  2007/08.

 §  2
 Studienplätze  und  Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Master-
 studiengang  Editionswissenschaft  zur  Verfügung  ste-
 henden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungsordnung
 der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulassungstermin
 bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a)  und
 b)  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.  Werden  im
 Ausland  erworbene  Nachweise  vorgelegt,  müssen  diese,
 wenn  sie  nicht  in  deutscher  oder  englischer  Sprache  ab-
 gefasst  sind,  übersetzt  und  durch  eine  deutsche  Aus-
 landsvertretung  beglaubigt  sein.  Zulassungsanträge
 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektro-
 nische  Medien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  Buch-
 stabe  a)  genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulab-
 schluss  noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatz-
 weise  ein  aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis
 (Transcript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass
 mindestens  3/4  der  zu  erzielenden  Leistungspunkte
 nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der  Bachelor-
 arbeit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann
 mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfah-
 ren  ein.

 (4)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  Juli  2007.

 §  3
 Auswahlkriterien

 (1)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende
 Aspekte  einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss
 in  einem  Studiengang  eines  für  das  Studium  im  wei-
 terbildenden  Masterstudiengang  Editionswissen-
 schaft  wesentlichen  Faches  vorzugsweise  der  Deut-
 schen  Philologie,  der  Allgemeinen  und  Vergleichen-
 den  Literaturwissenschaft,  der  Philosophie,  der  Ge-
 schichtswissenschaft,  der  Kulturwissenschaft  oder
 einer  fremdsprachlichen  Philologie  als  Kern-  oder
 Hauptfach;

 b)  im  Zusammenhang  mit  dem  Masterstudium  stehende
 einschlägige  Tätigkeiten  und  Erfahrungen,  insbeson-
 dere  einschlägige  berufspraktische  Erfahrungen  (ta-
 bellarische  Übersicht);

 c)  die  Motivation  für  die  Bewerbung  für  den  weiterbilden-
 den  Masterstudiengang  Editionswissenschaft,  darge-
 stellt  in  einem  Motivationsschreiben  von  ca.  300  Wör-
 tern.

 (2)  Bei  Bedarf  können  die  Auswahlbeauftragten  ein-
 zelne  Bewerberinnen  oder  Bewerber  zu  einem  Auswahl-
 gespräch  einladen.

 (3)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 vergeben,  die  einen  Hochschulabschluss  gemäß  Abs.  1
 Buchstabe  a)  nachweisen.  Sind  mehr  Bewerbungen  als
 Studienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Auswahlverfahren
 gemäß  Abs.  1  und  2  sowie  §§  4  bis  6.

 §  4
 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  gemäß  §  5  durchgeführt,  ist  nicht  öffentlich
 und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder  Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  die  Auswahlbeauftragten  schriftlich
 unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingeladen.  Die
 Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 4.  Juni  2007  bestätigt  worden.
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10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesendet
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  5
 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  an  der  Durchführung
 des  weiterbildenden  Masterstudiengangs  Editionswis-
 senschaft  beteiligt  sein.  Mindestens  zwei  Auswahlbeauf-
 tragte  müssen  in  einem  hauptberuflichen  Beschäfti-
 gungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehen.  Die
 Bestellung  erfolgt  für  das  Auswahlverfahren  zum  Winter-
 semester  2007/08.  Eine  Stellvertretung  ist  nicht  möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung  vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Fristset-
 zung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerbern  einholen.

 §  6
 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit  entscheidet  das  Los.

 §  7
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Zulassung  für  den  Studiengang  erfolgt  zum
 Wintersemester  2007/08.  Die  Entscheidung  über  die
 Auswahl  trifft  das  Präsidium  –  Bereich  Bewerbung  und

 Zulassung  –  auf  der  Grundlage  der  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Die  ausgewählten  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 erhalten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 (4)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grundla-
 ge  des  Transcripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine  Zu-
 lassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (5)  Eine  Voraussetzung  für  die  Immatrikulation  ist  der
 Nachweis  der  vollständigen  Zahlung  des  in  §  2  Abs.  1  der
 Gebührensatzung  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Editionswissenschaft  festgelegten  Betrages.

 §  8
 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9
 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentli-
 chung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universi-
 tät  Berlin)  in  Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Zulassungsordnung  für  den
 Weiterbildenden  postgradualen  Ergänzungsstudiengang
 Editionswissenschaft  (Masterstudiengang)  vom  22.  Juni
 2005  (FU-Mitteilungen  Nr.  9/2006)  außer  Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  für  den  weiterbildenden  Masterstudiengang

 Angewandte  Literaturwissenschaft  des  Fach-
 bereichs  Philosophie  und  Geisteswissenschaften

 der  Freien  Universität  Berlin
 für  das  Wintersemester  2007/08

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  sowie  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  23.  Mai  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote
 gemäß  §  10  a  BerlHZG  für  den  weiterbildenden  Master-
 studiengang  Angewandte  Literaturwissenschaft  für  das
 Wintersemester  2007/08.

 §  2
 Studienplätze  und  Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Master-
 studiengang  Angewandte  Literaturwissenschaft  zur  Ver-
 fügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungs-
 ordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulas-
 sungstermin  bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsidi-
 um  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a),  b)
 und  d)  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.  Werden
 im  Ausland  erworbene  Nachweise  vorgelegt,  müssen
 diese,  wenn  sie  nicht  in  deutscher  oder  englischer  Spra-
 che  abgefasst  sind,  übersetzt  und  durch  eine  deutsche
 Auslandsvertretung  beglaubigt  sein.  Zulassungsanträge

 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektroni-
 sche  Medien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Für  den  Fall,  dass  zum  Zeitpunkt  des  Bewerbungs-
 schlusses  das  Zeugnis  über  den  in  §  3  Abs.  1  Buch-
 stabe  a)  genannten  berufsqualifizierenden  Hochschulab-
 schluss  noch  nicht  vorgelegt  werden  kann,  kann  ersatz-
 weise  ein  aktueller  Leistungs-  und  Bewertungsnachweis
 (Transcript)  vorgelegt  werden.  Voraussetzung  ist,  dass
 mindestens  3/4  der  zu  erzielenden  Leistungspunkte
 nachgewiesen  werden  und  das  Thema  der  Bachelorar-
 beit  ausgegeben  worden  ist.  Die  Bewerbung  geht  dann
 mit  dem  aktuellen  Leistungsstand  in  das  Auswahlverfah-
 ren  ein.

 (4)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  15.  Juli  2007.

 §  3
 Auswahlkriterien

 (1)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende
 Aspekte  einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss
 vorzugsweise  in  einem  neuphilologischen  Studien-
 gang  mit  literaturwissenschaftlichem  Schwerpunkt  als
 Kernfach;

 b)  Kenntnisse  in  einer  modernen  Fremdsprache,  vor-
 zugsweise  Englisch,  Französisch,  Spanisch,  Italie-
 nisch  oder  Russisch;

 c)  die  Motivation  für  die  Bewerbung  für  den  weiterbilden-
 den  Masterstudiengang  Angewandte  Literatur-
 wissenschaft,  dargestellt  in  einem  Motivationsschrei-
 ben  von  ca.  300  Wörtern;

 d)  im  Zusammenhang  mit  dem  Studium  stehende  ein-
 schlägige  Tätigkeiten  und  Erfahrungen,  insbesondere
 einschlägige  berufspraktische  Erfahrungen  (tabella-
 rische  Übersicht  und  –  soweit  vorhanden  –  Arbeits-
 proben).

 (2)  Bei  Bedarf  können  die  Auswahlbeauftragten  ein-
 zelne  Bewerberinnen  oder  Bewerber  zu  einem  Auswahl-
 gespräch  einladen.

 (3)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 vergeben,  die  einen  Hochschulabschluss  gemäß  Abs.  1
 Buchstabe  a)  nachweisen.  Sind  mehr  Bewerbungen  als
 Studienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Auswahlverfahren
 gemäß  Abs.  1  und  2  sowie  §§  4  bis  6.

 §  4
 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  gemäß  §  5  durchgeführt,  ist  nicht  öffentlich
 und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder  Bewerber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  die  Auswahlbeauftragten  schriftlich

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 4.  Juni  2007  bestätigt  worden.
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unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingeladen.  Die
 Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens
 10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesendet
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers
 enthält.

 §  5
 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  an  der  Durchführung
 des  weiterbildenden  Masterstudiengangs  Angewandte
 Literaturwissenschaft  beteiligt  sein.  Mindestens  zwei
 Auswahlbeauftragte  müssen  in  einem  hauptberuflichen
 Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin
 stehen.  Die  Bestellung  erfolgt  für  das  Auswahlverfahren
 zum  Wintersemester  2007/08.  Eine  Stellvertretung  ist
 nicht  möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung  vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Fristset-
 zung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerbern  einholen.

 §  6
 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit  entscheidet  das  Los.

 §  7
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Zulassung  für  den  Studiengang  erfolgt  zum
 Wintersemester  2007/08.  Die  Entscheidung  über  die
 Auswahl  trifft  das  Präsidium  –  Bereich  Bewerbung  und

 Zulassung  –  auf  der  Grundlage  der  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Die  ausgewählten  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 erhalten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 (4)  Bewerberinnen  und  Bewerber,  die  auf  der  Grund-
 lage  des  Transcripts  ausgewählt  wurden,  erhalten  eine
 Zulassung  unter  Vorbehalt  und  können  sich  für  das  erste
 Fachsemester  befristet  immatrikulieren.  Spätestens  bei
 der  Rückmeldung  zum  zweiten  Fachsemester  ist  der  ers-
 te  berufsqualifizierende  Hochschulabschluss  vorzule-
 gen.

 (5)  Eine  Voraussetzung  für  die  Immatrikulation  ist  der
 Nachweis  der  vollständigen  Zahlung  des  in  §  2  Abs.  1  der
 Gebührensatzung  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Angewandte  Literaturwissenschaft  festgeleg-
 ten  Betrages.

 §  8
 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9
 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentli-
 chung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universi-
 tät  Berlin)  in  Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Zulassungsordnung  für  den
 Weiterbildenden  postgradualen  Ergänzungsstudiengang
 Angewandte  Literaturwissenschaft  (Masterstudiengang)
 vom  22.  Juni  2005  (FU-Mitteilungen  09/2006)  außer
 Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  für  den  weiterbildenden  Masterstudiengang

 Arts  and  Media  Administration  des  Fachbereichs
 Philosophie  und  Geisteswissenschaften  der  Freien
 Universität  Berlin  für  das  Wintersemester  2007/08

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  sowie  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Philosophie
 und  Geisteswissenschaften  der  Freien  Universität  Berlin
 am  23.  Mai  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  10  a  BerlHZG  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Arts  and  Media  Administration  für  das  Winter-
 semester  2007/08.

 §  2
 Studienplätze  und  Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Master-
 studiengang  Arts  and  Media  Administration  zur  Verfü-
 gung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulassungs-
 ordnung  der  Freien  Universität  Berlin  für  jeden  Zulas-
 sungstermin  bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsidi-
 um  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a)  und
 c)  in  amtlich  beglaubigter  Form  beizufügen.  Werden  im
 Ausland  erworbene  Nachweise  vorgelegt,  müssen  diese,
 wenn  sie  nicht  in  deutscher  oder  englischer  Sprache  ab-
 gefasst  sind,  übersetzt  und  durch  eine  deutsche  Aus-
 landsvertretung  beglaubigt  sein.  Zulassungsanträge

 können  durch  Telefax,  E-Mail  oder  sonstige  elektroni-
 sche  Medien  allein  nicht  wirksam  gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  30.  Juni  2007.

 §  3
 Auswahlkriterien

 (1)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende  As-
 pekte  einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss
 vorzugsweise  in  einem  geistes-,  sozial-,  wirtschafts-
 oder  rechtswissenschaftlichen  Studiengang,

 b)  ein  dreiseitiges  Exposé  zu  Inhalt  und  Selbstverständ-
 nis  der  praxisbezogenen  Kulturvermittlung,

 c)  im  Zusammenhang  mit  dem  Studium  stehende  ein-
 schlägige  Tätigkeiten  und  Erfahrungen,  insbesondere
 einschlägige  berufspraktische  Erfahrungen  (tabellari-
 sche  Übersicht),

 d)  die  Teilnahme  an  einem  Auswahlgespräch  gemäß
 §  4.

 (2)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 vergeben,  die  einen  Hochschulabschluss  gemäß  Abs.  1
 Buchstabe  a)  nachweisen.  Sind  mehr  Bewerbungen  als
 Studienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Auswahlverfahren
 gemäß  Abs.  1  und  §§  4  bis  6.

 §  4
 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  gemäß  §  5  durchgeführt,  ist  nicht  öffentlich
 und  dauert  ca.  20  Minuten  je  Bewerberin  oder  Bewerber.
 Bei  mehr  als  70  Bewerbern  kann  eine  Vorauswahl  an-
 hand  der  schriftlichen  Bewerbungsunterlagen  getroffen
 werden.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  die  Auswahlbeauftragten  schriftlich
 unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingeladen.  Die
 Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens
 10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesendet
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  5
 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 mindestens  zwei  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des

 *  Diese  Satzung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 4.  Juni  2007  bestätigt  worden.
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Präsidiums  bestimmt.  Diese  müssen  an  der  Durchfüh-
 rung  des  weiterbildenden  Masterstudiengangs  Arts  and
 Media  Administration  beteiligt  sein.  Mindestens  zwei
 Auswahlbeauftragte  müssen  in  einem  hauptberuflichen
 Beschäftigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin
 stehen.  Die  Bestellung  erfolgt  für  das  Auswahlverfahren
 zum  Wintersemester  2007/08.  Eine  Stellvertretung  ist
 nicht  möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung  vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Frist-
 setzung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerbern  einholen.

 §  6
 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit  entscheidet  das  Los.

 §  7
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Zulassung  für  den  Studiengang  erfolgt  zum
 Wintersemester  2007/08.  Die  Entscheidung  über  die
 Auswahl  trifft  das  Präsidium  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  auf  der  Grundlage  der  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Die  ausgewählten  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 erhalten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur

 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 (4)  Eine  Voraussetzung  für  die  Immatrikulation  ist  der
 Nachweis  der  vollständigen  Zahlung  des  in  §  2  Abs.  1  der
 Gebührensatzung  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Arts  and  Media  Administration  festgelegten
 Betrages.

 §  8
 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Philoso-
 phie  und  Geisteswissenschaften  bis  zur  Bestandskraft
 der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits  bis  zur
 rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9
 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentli-
 chung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universi-
 tät  Berlin)  in  Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Zulassungsordnung  für  den
 Weiterbildenden  postgradualen  Masterstudiengang  Arts
 and  Media  Administration  vom  13.  Juli  2005  (FU-Mittei-
 lungen  Nr.  10/2006)  außer  Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  in  den  Bachelorstudiengängen  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Grundschulpädagogik  des  Fach-
 bereichs  Erziehungswissenschaft  und  Psychologie

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  8  Abs.  2  Nr.  1  des  Gesetzes
 über  die  Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Ber-
 lin  in  zulassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner
 Hochschulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung
 der  Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Er-
 ziehungswissenschaft  und  Psychologie  der  Freien
 Universität  Berlin  am  10.  Mai  2007  folgende  Satzung
 erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  zur  Vergabe
 der  Studienplätze  im  Rahmen  der  Hochschulquote  ge-
 mäß  §  8  Abs.  2  Nr.  1  BerlHZG  für  folgende  Bachelorstu-
 diengänge  des  Fachbereichs  Erziehungswissenschaft
 und  Psychologie:

 1.  Bachelorstudiengang  Erziehungswissenschaft

 und

 2.  Bachelorstudiengang  Grundschulpädagogik

 §  2
 Auswahlquote

 Ab  dem  Sommersemester  2007  werden  60  %  der  nach
 Berücksichtigung  der  Vorabquoten  verfügbar  gebliebe-
 nen  Studienplätze  durch  das  in  dieser  Satzung  geregelte
 Auswahlverfahren  vergeben  (Hochschulquote).

 §  3
 Zugangsvoraussetzung  für  die  Bachelor-

 studiengänge  Erziehungswissenschaft  und
 Grundschulpädagogik

 Zugangsvoraussetzung  für  die  Bachelorstudiengänge
 gemäß  §  1  ist  jeweils  die  Allgemeine  Hochschulreife  oder
 eine  sonstige  gesetzlich  vorgesehene  Studienberechti-
 gung.

 §  4
 Auswahlkriterien,  Organisatorisches

 (1)  Für  die  Bachelorstudiengänge  gemäß  §  1  gelten
 folgende  Auswahlkriterien:

 1.  Der  Grad  der  in  der  Hochschulzugangsberechtigung
 ausgewiesenen  Qualifikation  (Durchschnittsnote).

 2.  Die  Art  einer  studiengangsrelevanten  Berufsausbil-
 dung,  Berufstätigkeit  oder  praktischen  Tätigkeit,  die
 über  die  besondere  Eignung  für  den  jeweiligen  Bache-
 lorstudiengang  gemäß  §  1  Aufschluss  geben  können.

 (2)  Auswahl  nach  Abs.  1  Nr.  1

 Nach  dem  in  Abs.  1  Nr.  1  genannten  Kriterium  werden
 95  %  der  Bewerberinnen  oder  Bewerber  ausgewählt.
 Das  Auswahlverfahren  wird  computergestützt  im  Bereich
 Bewerbung  und  Zulassung  der  Freien  Universität  Berlin
 durchgeführt.

 (3)  Auswahl  nach  Abs.  1  Nr.  2

 a)  Die  verbleibenden  5  %  der  Bewerberinnen  oder  Be-
 werber  werden  auf  Grund  einer  Verbindung  der
 Durchschnittsnote  der  Hochschulzugangsberechti-
 gung  und  der  Art  einer  studienrelevanten  Berufsaus-
 bildung,  Berufstätigkeit  oder  praktischen  Tätigkeit
 ausgewählt.  Eine  studienrelevante  Berufsausbildung,
 Berufstätigkeit  oder  praktische  Tätigkeit  muss  für  min-
 destens  zwei  Jahre  ausgeübt  worden  sein.  Bei  einer
 Teilzeittätigkeit  von  weniger  als  drei  Stunden  täglich
 im  Rahmen  eines  fünf  Werktage  umfassenden  Wo-
 chenrhythmus  verlängert  sich  die  Zeit  entsprechend.

 b)  Für  die  Durchführung  dieses  Teils  des  Auswahlver-
 fahrens  werden  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Die-
 se  werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auf-
 trag  des  Präsidiums  bestimmt.  Sie  müssen  in  dem  je-
 weiligen  Bachelorstudiengang  gemäß  §  1  prüfungs-
 berechtigt  sein.  Zu  Auswahlbeauftragten  müssen
 mindestens  zwei  in  einem  hauptberuflichen  Beschäf-
 tigungsverhältnis  zur  Freien  Universität  Berlin  stehen-
 de  Personen  bestellt  werden.  Eine  Vertretung  ist  nicht
 zulässig.  Die  Bestellung  erfolgt  jeweils  für  ein  Aus-
 wahlverfahren.

 (2)  Die  Hochschulzugangsberechtigung  und  der
 Nachweis  über  eine  ggf.  vorhandene  Tätigkeit  gemäß
 Abs.  3  sind  in  beglaubigter  Form  mit  dem  Antrag  auf  Zu-
 lassung  zum  Studium  innerhalb  der  für  diesen  Studien-
 gang  geltenden  Frist  vorzulegen.

 §  5
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Entscheidung  über  die  Auswahl  trifft  das  Präsi-
 dium  –  Bereich  Bewerbung  und  Zulassung  –  auf  der
 Grundlage  der  Auswahlkriterien.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-

 *  Diese  Satzung  ist  von  der  für  Hochschulen  zuständigen  Senatsver-
 waltung  am  29.  Mai  2007  bestätigt  worden.  Die  Geltungsdauer  der  Sat-
 zung  ist  bis  zum  30.  Juni  2008  befristet.
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trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 §  6
 Inkrafttreten

 Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentlichung
 in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universität  Ber-
 lin)  in  Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  im  Wintersemester  2007/08  für  den  weiter-

 bildenden  Masterstudiengang  „European  Master  in
 Intercultural  Education“  des  Fachbereichs
 Erziehungswissenschaft  und  Psychologie

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität
 Berlin  am  10.  Mai  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  für  die  Ver-
 gabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  a  BerlHZG  für  den
 weiterbildenden  Masterstudiengang  „European  Master
 in  Intercultural  Education“  des  Fachbereichs  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität
 Berlin  zum  Wintersemester  2007/08.

 §  2
 Studienplätze  und  Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  „European  Master  in  Intercultural  Education“
 zur  Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zu-
 lassungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a),  b)
 und  d)  beizufügen.  Werden  im  Ausland  erworbene  Nach-
 weise  vorgelegt,  müssen  diese,  wenn  sie  nicht  in  deut-
 scher  oder  englischer  Sprache  abgefasst  sind,  übersetzt
 und  durch  eine  deutsche  Auslandsvertretung  beglaubigt
 sein.  Zulassungsanträge  können  durch  Telefax,  E-Mail

 oder  sonstige  elektronische  Medien  allein  nicht  wirksam
 gestellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  30.  Mai  2007.

 §  3
 Auswahlkriterien

 (1)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende
 Aspekte  einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss,
 vorzugsweise  ein  an  einer  deutschen  oder  ausländi-
 schen  Hochschule  oder  gleichwertigen  Bildungsein-
 richtung  abgeschlossenes  Studium,  das  die  Bewer-
 berinnen  oder  Bewerber  in  besonderem  Maße  zur  Er-
 reichung  der  Studienziele  gemäß  §  3  der  Studienord-
 nung  des  Masterstudiengangs  „European  Master  in
 Intercultural  Education“  befähigt.  Hierzu  zählen  ins-
 besondere  alle  Ausbildungsgänge,  die  in  europäi-
 schen  Staaten  den  Zugang  zu  einem  Lehramt  an
 öffentlichen  Schulen  ermöglichen.

 b)  Fremdsprachenkenntnisse,  insbesondere  englische;

 c)  eine  kurze  Begründung  der  Bewerbung  für  den  wei-
 terbildenden  Masterstudiengang  „European  Master  in
 Intercultural  Education“  in  Form  eines  dreiseitigen
 Exposés;

 d)  im  Zusammenhang  mit  dem  Studium  stehende  ein-
 schlägige  Tätigkeiten  und  Erfahrungen,  vorzugs-
 weise  einschlägige  berufspraktische  Erfahrungen  in
 einschlägigen  Arbeitsfeldern.

 (2)  Bei  Bedarf  können  die  Auswahlbeauftragten  ein-
 zelne  Bewerberinnen  oder  Bewerber  zu  einem  Auswahl-
 gespräch  einladen.

 (3)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 vergeben,  die  einen  Hochschulabschluss  gemäß  Abs.  1
 Buchstabe  a)  nachweisen.  Sind  mehr  Bewerbungen  als
 Studienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Auswahlverfahren
 gemäß  Abs.  1  und  2  sowie  §§  4  bis  6.

 §  4
 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahl-
 beauftragten  gemäß  §  5  durchgeführt,  ist  nicht  öffentlich
 und  dauert  etwa  30  Minuten  je  Bewerberin  oder  Be-
 werber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  die  Auswahlbeauftragten  schriftlich
 unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingeladen.  Die
 Ladung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens
 10  Werktage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesendet
 wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für

 *  Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 4.  Juni  2007  bestätigt  worden.
308 FU-Mitteilungen 31/2007 vom 21.06.2007



FU-Mitteilungen
die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  5
 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 mindestens  zwei  an  der  Freien  Universität  Berlin  haupt-
 beruflich  beschäftigte  wissenschaftliche  Dienstkräfte,  die
 an  der  Durchführung  des  weiterbildenden  Masterstudi-
 engangs  „European  Master  in  Intercultural  Education“
 beteiligt  sind,  als  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  bestimmt.  Die  Bestellung  erfolgt  für  das  Aus-
 wahlverfahren  zum  Wintersemester  2007/08.  Eine  Stell-
 vertretung  ist  nicht  möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung  vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Fristset-
 zung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerbern  einholen.

 §  6
 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit  entscheidet  das  Los.

 §  7
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Zulassung  für  den  Studiengang  erfolgt  zum
 Wintersemester  2007/08.  Die  Entscheidung  über  die
 Auswahl  trifft  das  Präsidium  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  auf  der  Grundlage  der  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-

 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 (4)  Eine  Voraussetzung  für  die  Immatrikulation  ist  der
 Nachweis  der  vollständigen  Zahlung  des  in  der  Gebüh-
 rensatzung  für  den  Studiengang  festgelegten  Betrages.

 §  8
 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie  bis  zur  Bestands-
 kraft  der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits
 bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9
 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffent-
 lichung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Univer-
 sität  Berlin)  in  Kraft.

 (2)  Für  Bewerbungs-  und  Auswahlverfahren,  die  im
 Rahmen  des  Kooperationsvertrages  mit  dem  Pädagogi-
 schen  Institut  des  Bundes  in  Oberösterreich  und  der
 Pädagogischen  Akademie  der  Diözese  Linz  durchge-
 führt  werden,  gelten  die  im  Kooperationsvertrag  der  Frei-
 en  Universität  Berlin  mit  den  genannten  österreichischen
 Ausbildungsstätten  vereinbarten  Bestimmungen  hin-
 sichtlich  der  Zahl  der  zur  Verfügung  stehenden  Studien-
 plätze,  der  zu  beachtenden  Formen  und  Fristen  sowie
 der  Zugangsvoraussetzungen  und  Auswahlkriterien  fort.

 (3)  Gleichzeitig  tritt  die  Zulassungsordnung  für  den
 postgradualen  Europäischen  Ergänzungsstudiengang
 „European  Master  in  Intercultural  Education“  (Master-
 studiengang)  vom  26.  Mai  2004  (FU-Mitteilungen  Nr.  57/
 2004),  geändert  am  18.  Mai  2005  (FU-Mitteilungen
 Nr.  82/2005)  und  am  15.  Februar  2006  (FU-Mitteilungen
 Nr.  33/2006),  außer  Kraft.
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Satzung  zur  Regelung  der  Vergabe  von  Studien-
 plätzen  im  Wintersemester  2007/08  für  den  weiter-
 bildenden  Masterstudiengang  Schulentwicklung

 und  Qualitätssicherung  des  Fachbereichs
 Erziehungswissenschaft  und  Psychologie

 der  Freien  Universität  Berlin

 Präambel

 Auf  Grund  von  §  14  Abs.  1  Nr.  2  Teilgrundordnung  (TGO-
 Erprobungsmodell)  vom  27.  Oktober  1998  (FU-Mitteilun-
 gen  Nr.  24/1998)  i.  V.  m.  §  10  a  des  Gesetzes  über  die
 Zulassung  zu  den  Hochschulen  des  Landes  Berlin  in  zu-
 lassungsbeschränkten  Studiengängen  (Berliner  Hoch-
 schulzulassungsgesetz  –  BerlHZG)  in  der  Fassung  der
 Bekanntmachung  der  Neufassung  vom  18.  Juni  2005
 (GVBl.  S.  393),  zuletzt  geändert  am  6.  Juli  2006  (GVBl.
 S.  714),  i.  V.  m.  §  10  Abs.  5  Satz  2  des  Gesetzes  über  die
 Hochschulen  im  Land  Berlin  (Berliner  Hochschulgesetz  –
 BerlHG)  in  der  Fassung  der  Bekanntmachung  der
 Neufassung  vom  13.  Februar  2003  (GVBl.  S.  81),  zuletzt
 geändert  durch  Gesetz  vom  6.  Juli  2006  (GVBl.  S.  713),
 hat  der  Fachbereichsrat  des  Fachbereichs  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität
 Berlin  am  10.  Mai  2007  folgende  Satzung  erlassen:*

 §  1
 Geltungsbereich

 Diese  Satzung  regelt  das  Auswahlverfahren  für  die  Ver-
 gabe  der  Studienplätze  gemäß  §  10  a  BerlHZG  für  den
 weiterbildenden  Masterstudiengang  Schulentwicklung
 und  Qualitätssicherung  des  Fachbereichs  Erziehungs-
 wissenschaft  und  Psychologie  der  Freien  Universität
 Berlin  zum  Wintersemester  2007/08.

 §  2
 Studienplätze  und  Bewerbungsfrist

 (1)  Die  Zahl  der  für  den  weiterbildenden  Masterstu-
 diengang  Schulentwicklung  und  Qualitätssicherung  zur
 Verfügung  stehenden  Studienplätze  wird  in  der  Zulas-
 sungsordnung  der  Freien  Universität  Berlin  bestimmt.

 (2)  Bewerberinnen  oder  Bewerber  haben  einen  form-
 losen  schriftlichen  Antrag  auf  Zulassung  an  das  Präsi-
 dium  der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung
 und  Zulassung  –  zu  stellen.  Dem  Antrag  auf  Zulassung
 sind  die  Nachweise  gemäß  §  3  Abs.  1  Buchstabe  a)  und
 c)  beizufügen.  Werden  im  Ausland  erworbene  Nachwei-
 se  vorgelegt,  müssen  diese,  wenn  sie  nicht  in  deutscher
 oder  englischer  Sprache  abgefasst  sind,  übersetzt  und
 durch  eine  deutsche  Auslandsvertretung  beglaubigt  sein.
 Zulassungsanträge  können  durch  Telefax,  E-Mail  oder

 sonstige  elektronische  Medien  allein  nicht  wirksam  ge-
 stellt  werden.

 (3)  Die  Bewerbungsfrist  endet  am  30.  Juni  2007.

 §  3
 Auswahlkriterien

 (1)  In  die  Auswahlentscheidung  werden  folgende
 Aspekte  einbezogen:

 a)  ein  Bachelorabschluss  oder  ein  gleichwertiger  ande-
 rer  erster  berufsqualifizierender  Hochschulabschluss,
 vorzugsweise  in  einem  Lehramtsstudium,

 b)  eine  kurze  Begründung  der  Bewerbung  für  den  wei-
 terbildenden  Masterstudiengang  Schulentwicklung
 und  Qualitätssicherung  in  Form  eines  dreiseitigen
 Exposés  zu  Inhalt  und  Selbstverständnis  der  praxis-
 bezogenen  Schulentwicklungs-  und  Qualitätssiche-
 rungsarbeit;

 c)  im  Zusammenhang  mit  dem  Studium  stehende  ein-
 schlägige  Tätigkeiten  und  Erfahrungen,  vorzugswei-
 se  einschlägige  berufspraktische  Erfahrungen  in
 schulischen  Arbeitsfeldern.

 (2)  Bei  Bedarf  können  die  Auswahlbeauftragten  ein-
 zelne  Bewerberinnen  oder  Bewerber  zu  einem  Auswahl-
 gespräch  einladen.

 (3)  Sind  weniger  Bewerbungen  als  Studienplätze  vor-
 handen,  werden  diese  an  Bewerberinnen  oder  Bewerber
 vergeben,  die  einen  Hochschulabschluss  gemäß  Abs.  1
 Buchstabe  a)  nachweisen.  Sind  mehr  Bewerbungen  als
 Studienplätze  vorhanden,  erfolgt  ein  Auswahlverfahren
 gemäß  Abs.  1  und  2  sowie  §§  4  bis  6.

 §  4
 Auswahlgespräch

 (1)  Das  Auswahlgespräch  wird  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  gemäß  §  5  durchgeführt,  ist  nicht  öffentlich
 und  dauert  etwa  30  Minuten  je  Bewerberin  oder  Bewer-
 ber.

 (2)  Zum  Auswahlgespräch  werden  Bewerberinnen
 oder  Bewerber  durch  die  Auswahlbeauftragten  schriftlich
 unter  Angabe  von  Zeitpunkt  und  Ort  eingeladen.  Die  La-
 dung  ist  rechtzeitig  erfolgt,  wenn  sie  mindestens  10  Werk-
 tage  vor  dem  Auswahlgespräch  abgesendet  wurde.

 (3)  Über  den  Verlauf  des  Auswahlgesprächs  wird  eine
 Niederschrift  gefertigt,  die  die  wesentlichen  Gründe  für
 die  Beurteilung  der  Bewerberin  oder  des  Bewerbers  ent-
 hält.

 §  5
 Auswahlbeauftragte

 (1)  Zur  Durchführung  des  Auswahlverfahrens  werden
 mindestens  zwei,  an  der  Freien  Universität  Berlin  haupt-

 *  Diese  Ordnung  ist  vom  Präsidium  der  Freien  Universität  Berlin  am
 04.  Juni  2007  bestätigt  worden.
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beruflich  Beschäftigte  wissenschaftliche  Dienstkräfte,
 die  an  der  Durchführung  des  weiterbildenden  Masterstu-
 diengangs  Schulentwicklung  und  Qualitätssicherung  be-
 teiligt  sind,  als  Auswahlbeauftragte  eingesetzt.  Diese
 werden  von  der  Dekanin  oder  dem  Dekan  im  Auftrag  des
 Präsidiums  bestimmt.  Die  Bestellung  erfolgt  für  das  Aus-
 wahlverfahren  zum  Wintersemester  2007/08.  Eine  Stell-
 vertretung  ist  nicht  möglich.

 (2)  Die  Auswahlbeauftragten  schlagen  unter  Berück-
 sichtigung  der  Eignung  und  Motivation  dem  Präsidium
 der  Freien  Universität  Berlin  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  Bewerberinnen  und  Bewerber  zur  Zulas-
 sung  vor.

 (3)  Die  Auswahlbeauftragten  können  unter  Fristset-
 zung  geeigneten  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  das
 Nachreichen  von  fehlenden  Nachweisen  gestatten  oder
 in  Zweifelsfällen  zusätzliche  Auskünfte  von  Bewerberin-
 nen  oder  Bewerbern  einholen.

 §  6
 Rangfolge

 Nach  Abschluss  des  Auswahlverfahrens  wird  auf  der
 Grundlage  der  Ergebnisse  eine  Rangfolge  gebildet.  Bei
 Ranggleichheit  entscheidet  das  Los.

 §  7
 Zulassungsentscheidung

 (1)  Die  Zulassung  für  den  Studiengang  erfolgt  zum
 Wintersemester  2007/08.  Die  Entscheidung  über  die
 Auswahl  trifft  das  Präsidium  –  Bereich  Bewerbung  und
 Zulassung  –  auf  der  Grundlage  der  von  den  Auswahlbe-
 auftragten  ermittelten  Rangfolge.

 (2)  Zugelassene  Bewerberinnen  und  Bewerber  erhal-
 ten  einen  Zulassungsbescheid,  in  dem  eine  Frist  zur
 schriftlichen  Annahme  des  Studienplatzes  und  zur  Imma-
 trikulation  bestimmt  wird.  Bei  Nichteinhaltung  dieser  Frist
 wird  der  Studienplatz  neu  vergeben.

 (3)  Bewerberinnen  oder  Bewerber,  die  nicht  zugelas-
 sen  werden,  erhalten  einen  Ablehnungsbescheid  mit  Be-
 gründung.

 (4)  Eine  Voraussetzung  für  die  Immatrikulation  ist  der
 Nachweis  der  vollständigen  Zahlung  des  in  der  Gebüh-
 rensatzung  für  den  Studiengang  festgelegten  Betrages.

 §  8
 Aufbewahrung  der  Unterlagen  und  Einsichtnahme

 (1)  Die  in  dem  Auswahlverfahren  eingereichten  Unter-
 lagen  sind  in  der  Verwaltung  des  Fachbereichs  Erzie-
 hungswissenschaft  und  Psychologie  bis  zur  Bestands-
 kraft  der  Entscheidung  und  im  Falle  eines  Rechtsstreits
 bis  zur  rechtskräftigen  Entscheidung  aufzubewahren.

 (2)  Den  Bewerberinnen  oder  Bewerbern  ist  auf
 Wunsch  Einsicht  in  die  Ranglisten  (ohne  Namen)  zu  ge-
 währen.

 §  9
 Inkrafttreten

 (1)  Diese  Satzung  tritt  am  Tage  nach  ihrer  Veröffentli-
 chung  in  den  Mitteilungen  (Amtsblatt  der  Freien  Universi-
 tät  Berlin)  in  Kraft.

 (2)  Gleichzeitig  tritt  die  Zulassungsordnung  für  den
 weiterbildenden  Masterstudiengang  Schulentwicklung
 und  Qualitätssicherung  vom  14.  Dezember  2005,  geän-
 dert  am  17.  Mai  2006  (FU-Mitteilungen  Nr.  32/2006),  au-
 ßer  Kraft.
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 Verlängerung  der  Geltungsdauer  der  Gebührensat-
 zung  für  den  weiterbildenden  Masterfernstudien-
 gang  „Executive  Master  of  Business  Marketing“
 (Technischer  Vertrieb)  „Technischer  Vertrieb“

 Die  Senatsverwaltung  für  Bildung,  Wissenschaft  und  For-
 schung  hat  mit  Schreiben  –  SenBild  WissForsch  IV  C  2  –
 vom  22.  Mai  2007  der  Verlängerung  der  Geltungsdauer
 der  Gebührensatzung  für  den  weiterbildenden  Master-
 fernstudiengang  „Executive  Master  of  Business  Marke-
 ting“  (Technischer  Vertrieb)  bis  zum  31.  März  2008  ver-
 längert.
vom 21.06.2007
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